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Kreuzweise

ACHTUNG!

Verbrechen

anzeigen
lohnt sich

nicht!

Abschreckung ist
(kr beste Schutz. /or

Verbrechen/ Mir fangen
damit gleich bei den

Opfern an.
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^t^ÜKT£
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Im Baselbiet müssen Opfer von einfachen Straftaten mit einem Polizisten ein 13-Punkte-Formular ausfüllen.
Es enthält so komplizierte Rechtsfragen, dass viele Antragsteller von einer Anzeige abgehalten werden.

Die Unfallzahlen der Zürcher VBZ-Chauffeure widersprechen dem Trend der Unfallstatistik.
Zu viele und zum Teil widersprüchliche Vorschriften setzen das VBZ-Personal unter Druck.
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Der Basler Sexkoffer wird zum nationalen Politikum: Ein Komitee aus Eltern und Politikern lanciert eine Volksinitiative,
die den Sexualkundeunterricht für Kinder unter neun Jahren schweizweit verbieten will.
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